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(54) Kunststofftragetasche sowie Taschenstapel, enthaltend diese Kunststofftragetasche

(57) Kunststofftragetasche für Taschenstapel, um-
fassend eine Vorderwand und eine Rückwand, wobei die
Vorder- und Rückwand einen Taschenkörper definieren
mit einem im wesentlichen geschlossenen Bodenende
und zumindest bereichsweise geschlossenen Seiten und
einem zumindest bereichsweise offenen, dem Bodenen-
de gegenüberliegenden Öffnungsende, zwei voneinan-
der beabstandete Griffstücke, und mindestens eine Hal-
tevorrichtung für die Tragetasche, wobei die Vorderwand
einen vorderen Streifen aufweist, der sich zwischen den
zwei Griffstücken weg von dem Öffnungsende erstreckt,
wobei die Rückwand einen hinteren Streifen aufweist,
der sich zwischen den zwei Griffstücken weg von dem
Öffnungsende erstreckt, und wobei die Vorderwand und/
oder die Rückwand jeweils über das zwischen den zwei
Griffstücken befindliche Öffnungsende von Vorder- oder
Rückwand mit der Haltevorrichtung über mindestens ei-
nen Schwächungs- oder Perforationsbereich trennbar
verbunden sind. Des weiteren betrifft die Erfindung einen
Taschenstapel, umfassend eine Vielzahl an erfindungs-
gemäßen Tragetaschen.
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Beschreibung

�[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kunst-
stofftragetasche sowie einen Taschenstapel, umfassend
eine Vielzahl an erfindungsgemäßen Kunststofftrageta-
schen.
�[0002] Künststofftragetaschen werden vielfältigst im
Einzel- und Großhandel eingesetzt. Sie haben platzspa-
rend deponiert werden zu können und müssen dem Nut-
zer stets in gleicher Zuverlässigkeit in großer Zahl zur
Verfügung stehen. Zu dem Zweck haben sich Taschen-
stapel etabliert, wie man sie z.B. regelmäßig an Gemü-
setheken von Supermärkten findet. Solche Taschensta-
pel können z.B. in geeigneten Ständervorrichtungen ein-
gehängt werden, um dem Nutzer zur Verfügung zu ste-
hen. Gattungsgemäße Taschenstapel finden sich in den
beiden britischen Patentschriften GB 2 391 538 B und
GB 2 395 938 B beschrieben. Die in diesen Dokumenten
offenbarten Taschenstapel umfassen eine Vielzahl an
Kunststofftragetaschen, welche eine Vorder- und eine
Rückwand umfassen, wobei die Vorder- und Rückwand
einen Taschenkörper definieren mit einem geschlosse-
nen Bodenende und geschlossenen Seiten und einem
Öffnungsende und zwei voneinander beabstandeten
Griffstücken. Femer umfassen Vorder- und Rückwand
jeweils einen in etwa in der Mitte angeordneten Mittel-
streifen, wobei der hintere Streifen der vorderen Tasche
stets mit dem vorderen Streifen der dahinter liegenden
Tasche trennbar verbunden ist. Indem man den vorderen
Streifen der vorderen Tasche abzieht, öffnet man zum
einen diese Tasche und macht sie befüllfertig, kann je-
doch gleichzeitig durch weiteres Ziehen die vordere Ta-
sche von der dahinter liegenden Tasche trennen, wobei
diese nachfolgende Tasche automatisch geöffnet wird.
Bei den Ausführungsformen der Tragetaschen gemäß
GB 2 391538 B und GB 2 395 938 B sind die Trageta-
schen trennbar mit einer zwischen zwei Griffstücken an-
geordneten Halte- bzw. Befestigungsvorrichtung ver-
bunden. Diese Befestigungsvorrichtung weist demge-
mäß trennbare Schwächungsbereiche sowohl mit bei-
den Haltegriffen als auch mit dem oberen Ende von vor-
derem und hinterem Mittelstreifen der Tragetaschen auf.
Ähnliche Ausführungsformen finden sich ebenfalls in der
DE 201 13 073 U1 und der GB 2 329 171 A offenbart.
Von Nachteil bei diesen Ausführungsformen ist, daß die
Kräfte, die aufzuwenden sind, um einerseits die Tasche
von dem Halte- bzw. Befestigongsmittel zu trennen und
andererseits den hinteren Streifen der vorderen Tasche
von dem vorderen Streifen der dahinter liegenden Ta-
sche im richtigen Moment abzulösen, sehr fein aufein-
ander abgestimmt zu sein haben. Da es sich bei den in
Rede stehenden Kunststofftragetaschenstapeln um
Massenprodukte handelt, die in einer Stückzahl von
mehreren Millionen gefertigt werden, kann nicht ausge-
schlossen werden, daß die gewünschte Feinabstim-
mung stets gelingt mit der Folge, daß sich die Taschen
eines Taschenstapels entweder nur mit sehr großem
Kraftaufwand unter Inkaufnahme der Zerstörung der Ta-

sche oder mit zu geringem Kraftaufwand, wodurch ein
Abziehen und Öffnen der dahinter liegenden Tasche
mißlingt, ablösen lassen. Hierbei wird insbesondere be-
obachtet, daß die Anbindungspunkte der Halte- bzw. Be-
festigungsvorrichtung mit den Griffstücken noch stets re-
lativ große Probleme aufwerfen, was möglicherweise auf
das Erfordernis einer sehr feinen Abstimmung der auf
die jeweiligen Anbindungs- bzw. Schwächungsbereiche
und Befestigungspunkte einwirkende Kräfte hindeutet.
Probleme stellen sich insbesondere auch dann ein, wenn
nur noch sehr wenige Taschen in dem Taschenstapel
vorliegen. Äußerlich läßt sich ein kontrolliertes Abreißen
einer einzelnen Tragetasche in diesen Fällen gar nicht
mehr bewerkstelligen, so daß der gesamte Taschensta-
pelrest zu entsorgen ist.
�[0003] Es wäre daher wünschenswert, auf Taschen-
stapel zurückgreifen zu können, die nicht mit den Nach-
teilen der vorangehend beschriebenen gattungsgemä-
ßen Taschenstapel behaftet sind. Der vorliegenden Er-
findung lag daher die Aufgabe zugrunde, Taschenstapel
zur Verfügung zu stellen, die eine zuverlässige Handha-
bung und ein flexibles Abreißen eines jeden einzelnen
Taschenbeutels gewährleisten, insbesondere auch für
die letzten bzw. untersten Taschen eines Taschensta-
pels, wobei die Massenfertigung unproblematisch sein
und vollständig automatisiert vorgenommen werden
kann. Der Erfindung lag ferner die Aufgabe zugrunde,
eine Kunststofftragetasche zur Verfügung zu stellen, die
in der Weise konzipiert ist, daß sie in einem Taschensta-
pel verwendet werden kann, der den vorangehend ge-
nannten Anforderungen genügt.
�[0004] Demgemäß wurde eine Kunststofftragetasche
gefunden, nachfolgend auch erste Ausgestaltung ge-
nannt, umfassend eine Vorderwand und eine Rückwand,
wobei die Vorder- und Rückwand einen Taschenkörper
definieren mit einem im wesentlichen geschlossen Bo-
denende und zumindest bereichsweise geschlossenen
Seiten und einem zumindest bereichsweise offenen,
dem Bodenende gegenüberliegenden Öffnungsende,
zwei voneinander beabstandete Griffstücke, und minde-
stens eine Haltevorrichtung für die Tragetasche, wobei
die Vorderwand einen, insbesondere einstückig verbun-
denen, vorderen Streifen aufweist, der sich zwischen den
zwei Griffstücken weg von dem Öffnungsende erstreckt,
und wobei der vordere und/ �oder hintere Streifen sowie
die Rückwand einen, insbesondere einstückig verbun-
denen, hinteren Streifen aufweist, der sich zwischen den
zwei Griffstücken weg von dem Öffnungsende erstreckt,
und wobei die Vorderwand und/�oder die Rückwand je-
weils über das zwischen den zwei Griffstücken befindli-
che Öffnungsende von Vorder- oder Rückwand mit der
Haltevorrichtung über mindestens einen Schwächungs-
oder Porforationsbereich trennbar verbunden sind.
�[0005] Dabei kann insbesondere vorgesehen sein,
daß der vordere und/�oder der hintere Streifen jeweils
über das zwischen den zwei Griffstücken befindliche Öff-
nungsende von Vorder- oder Rückwand mit der Halte-
vorrichtung über mindestens einen Schwächungs- oder
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Perforationsbereich trennbar verbunden sind.
�[0006] Eine erfindungsgemäße Ausführungsform
kann demgemäß in der Weise gestaltet sein, daß der
vordere bzw. der hintere Streifen und die Haltevorrich-
tung separat oder trennbar verbunden nebeneinander
vorliegen, wobei die Haltevorrichtung z.B. über eine ge-
eignete Öffnung oder einen Durchgriff verfügen kann,
um die Tasche bzw. den Taschenstapel an einer Stän-
dervorrichtung aufzuhängen. Beim Abziehen der Trage-
tasche verbleibt nun der vordere bzw. hintere Streifen an
der Tasche, während sich die Haltevorrichtung von dem
Taschenkörper trennt. Anstatt separat nebeneinander
vorzuliegen, können, wie geschildert, Haltevorrichtung
und vorderer bzw. hinterer Streifen selber wiederum über
trennbare Schwächungsbereiche miteinander verbun-
den sein.
�[0007] Hierbei sind solche Ausführungsformen beson-
ders bevorzugt, bei denen die Haltevorrichtung minde-
stens zwei seitliche Verbindungsabschnitte zum Ta-
schenkörper und einen diese Verbindungsabschnitte
verbindenden Bügelabschnitt aufweist, wobei der vorde-
re und/�oder der hintere Streifen zwischen zwei seitlichen
Verbindungsabschnitten vorliegen und mit dem Bügel-
abschnitt trennbar verbunden sind. Insbesondere wer-
den zwischen dem vorderen bzw. hinteren Streifen und
den links und rechts hiervon befindlichen seitlichen Ver-
bindungsabschnitten der Haltevorrichtung Durchgriffs-
öffnungen für Greifarme einer geeigneten Spendervor-
richtung gelassen.
�[0008] Die seitlichen Verbindungsabschnitte können
grundsätzlich in beliebige Orientierung an dem diese
Verbindungsabschnitte verbindenden Bügelabschnitt
ansetzen, solange gewährleistet ist, daß eine trennbare
Verbindung mit dem Taschenkörper bzw. Vorder- und/
oder Rückwand eingegangen werden kann. In einer Aus-
führungsform können diese seitlichen Verbindungsab-
schnitte beispielsweise senkrecht zu dem Bügelab-
schnitt, der bevorzugt quer zur Längsachse der Tasche
verläuft, angeordnet sein. Während hierbei die seitlichen
Verbindungsabschnitte im Bereich des Öffnungsrandes
Schwächungsbereiche aufweisen, verfügt der vorderer
bzw. hinterer Streifen, insbesondere an dem dem Öff-
nungsende gegenüberliegenden Ende über einen trenn-
baren Verbindungs- bzw. Schwächungsbereich mit dem
Bügelabschnitt, der die seitlichen Verbindungsabschnit-
te verbindet.
�[0009] Die Schwächungs- bzw. Perforationsbereiche
zwischen der Haltevorrichtung, insbesondere den seitli-
chen Verbindungsarmen und dem Taschenkörper bzw.
der Vorder- bzw. Rückseite der Tragetasche können
hierbei im Bereich bzw. auf der Höhe des Öffnungsran-
des liegen, oberhalb des Öffnungsrandes oder auch un-
terhalb des Öffnungsrandes, d.h. eingelassen in den Ta-
schenkörper. Bevorzugt sind die Perforationsbereiche
geringfügig oberhalb des Öffnungsrandes angeordnet.
�[0010] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird ferner gelöst durch eine Kunststoffiragetasche,
nachfolgend auch zweite Ausgestaltung genannt, um-

fassend eine Vorderwand und eine Rückwand, wobei die
Vorder- und Rückwand einen Taschenkörper definieren
mit einem im wesentlichen geschlossen Bodenende und
zumindest bereichsweise geschlossenen Seiten und ei-
nem zumindest bereichsweise offenen, dem Bodenende
gegenüberliegenden Öffnungsende, zwei voneinander
beanstandete Griffstücke, und mindestens eine Halte-
vorrichtung für die Tragetasche, wobei die Vorderwand
einen vorderen Streifen umfaßt, der sich zwischen den
zwei Griffstücken weg von dem Öffnungsende erstreckt,
wobei die Rückwand einen hinteren Streifen umfaßt, der
sich von zwischen den zwei Griffstücken weg dem Öff-
nungsende erstreckt, und wobei die Haltevorrichtung an
mindestens einem Verbindungsabschnitt über Schwä-
chungs- oder Perforationsbereiche trennbar mit dem vor-
deren und/�oder hinteren Streifen verbunden vorliegt.
�[0011] Dabei ist insbesondere vorgesehen, daß die
Haltevorrichtung an mindestens drei beabstandeten Ver-
bindungsabschnitten über Schwächungs- oder Perfora-
tionsbereiche trennbar mit dem vorderen und/�oder hin-
teren Streifen verbunden vorliegt. Dieses kann beispiels-
weise dadurch bewerkstelligt werden, daß der dem Öff-
nungsende gegenüberliegende Abschnitt des vorderen
bzw. hinteren Streifens mit der Haltevorrichtung an ei-
nem ersten Abschnitt trennbar verbunden ist und daß die
Haltevorrichtung über sich in Richtung des Öffnungsen-
des erstreckende Abschnitte verfügt, die näher zum Öff-
nungsende hin mit dem vorderen bzw. hinteren Streifen
eine trennbare Verbindung eingehen. Selbstverständlich
ist es ebenfalls möglich, daß z.B. der vordere bzw. hintere
Streifen nur an einer einzigen Stelle bzw. an einem ein-
zigen Verbindungsabschnitt, insbesondere an dem dem
Öffnungsende gegenüberliegenden Ende von vorderem
bzw. hinterem Streifen trennbar verbunden mit diesen
vorliegt. Eine derartige Haltevorrichtung kann z.B. ein
Loch bzw. eine Öffnung zum Einfügen eines Durchgrei-
farms einer Ständervorrichtung aufweisen.
�[0012] Die erfindungsgemäßen Kunststofftrageta-
schen zeichnen sich demgemäß dadurch aus, daß sie
keine trennbare Verbindungspunkte oder -abschnitte
mehr mit den Griffstücken aufzuweisen haben. Während
bei der ersten Ausgestaltung der erfindungsgemäßen
Kunststofftragetasche die Haltevorrichtung trennbare
Verbindungsbereiche mit dem Öffnungsende des Ta-
schenkörpers sowie insbesondere auch mit dem vorde-
ren und/�oder hinteren Streifen aufweist, verfügt die zwei-
te Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Kunststofftra-
getasche über eine Haltevorrichtung, die ausschließlich
trennbare Verbindungsbereiche mit dem vorderen und/
oder hinteren Streifen aufweist.
�[0013] Dabei kann vorgesehen sein, daß die trennbare
Verbindung zwischen dem vorderen Streifen und der
Haltevorrichtung und/�oder dem hinteren Streifen und der
Haltevorrichtung und/�oder dem Öffnungsende von Vor-
der- und/�oder Rückwand mit der Haltevorrichtung über
mindestens eine Schwächungs- oder Perforationslinie
bewerkstelligt wird.
�[0014] Die Haltevorrichtung liegt bevorzugt zwischen
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den beabstandeten Griffstücken oberhalb des Öffnungs-
endes vor.
�[0015] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form ist vorgesehen, daß der vordere und/�oder der hin-
tere Streifen an dem dem Öffnungsende gegenüberlie-
genden Bereich mit der Haltevorrichtung trennbar ver-
bunden ist bzw. sind.
�[0016] Bei diesem Bereich handelt es sich im allge-
meinen um den obersten Abschnitt von vorderem und/
oder hinterem Streifen, z.B. wenn die Tragetasche auf
einer Spendervorrichtung hängend zur Verfügung ge-
stellt wird. Das Einhängen der Kunststofftragetasche
über geeignete Greifarme der Spendervorrichtung ge-
lingt mit Hilfe der Haltevorrichtung, die geeignete Eingrif-
föffnungen zur Verfügung stellt.
�[0017] Hierbei zeichnet sich die erste Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Tragetasche dadurch aus, daß
die Haltevorrichtung zusammen mit dem vorderen und/
oder hinteren Streifen und dem Öffnungsende minde-
stens zwei Halteöffnungen bildet. Für die zweite Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Tragetasche ist dies-
bezüglich vorzugsweise vorgesehen, daß die Haltevor-
richtung zusammen mit dem vorderen und/ �oder hinteren
Streifen mindestens zwei Halteöffnungen ausbildet.
�[0018] Trennbar verbunden im Sinne der Erfindung
soll bedeuten, daß ein zerstörungsfreies Trennen der
Tragetaschen gelingt.
�[0019] Die erfindungsgemäßen Tragetaschen sind in
einer besonders bevorzugten Ausführungsform dadurch
gekennzeichnet, daß zumindest ein Abschnitt von vor-
derem und/�oder hinterem Streifen quer zur Längsachse
der Tragetasche schmaler dimensioniert ist, als ein sich
mittelbar oder unmittelbar in Richtung weg von dem Öff-
nungsende erstreckender Abschnitt von vorderem oder
hinterem Streifen.
�[0020] Dabei kann insbesondere vorgesehen sein,
daß der schmale Abschnitt des vorderen und/ �oder hin-
teren Streifens benachbart ist zum Öffnungsende. Indem
der vordere und/ �oder hintere Streifen, insbesondere je-
doch der vordere Streifen einer Tragetasche, einen
schmaleren Abschnitt bzw. eine Einbuchtung bzw. Ein-
bauchung aufweist, kann ein Einreißen der Taschen-
wand vollständig unterbunden werden. Die vorangehend
geschilderte Maßnahme macht sich insbesondere auch
bei solchen erfindungsgemäßen Tragetaschen bemerk-
bar, bei denen der vordere und hintere Streifen jeweils
einstückig mit der oder aus dem selben Material wie die
Vorder- bzw. Rückwand gefertigt sind. Als besonders ef-
fektiv hatte sich erwiesen, wenn man die Einbuchtung
bzw. den schmalen Abschnitt unmittelbar in dem sich an
dem Öffnungsende anschließenden Bereich von vorde-
rem bzw. hinterem Streifen vorsieht.
�[0021] Für die zweite Ausgestaltung der erfindunsge-
mäßen Tragetasche hatte es sich im Hinblick auf die vor-
angehend geschilderte Ausführungsform als sehr vorteil-
haft erwiesen, wenn zwei Verbindungsabschnitte der
Haltevorrichtung mit dem vorderen- und/�oder hinteren
Streifen sich oberhalb des schmalen Abschnitts befin-

den, wobei der dritte Verbindungsabschnitt an dem dem
Öffnungsende gegenüberliegenden Bereich von vorde-
rem und/ �oder hinterem Streifen vorliegt.
�[0022] Erfindungsgemäße Tragetaschen zeichnen
sich ferner insbesondere dadurch aus, daß die Schwä-
chungs- oder Perforationsbereiche der Haltevorrichtung
mit der Vorder- und/ �oder Rückwand im Bereich des Öff-
nungsendes vorliegen. Bei dieser Variante liegt der
Schwächungsbereich bzw. die Schwächungslinie im we-
sentlichen am oberen Rand des Taschenkörpers vor und
besonders bevorzugt im Verlauf der Oberkante des Öff-
nungsendes des Taschenkörpers.
�[0023] In einer besonders bevorzugten alternativen
Ausführungsform kann vorgesehen sein, daß die Schwä-
chungs- oder Perforationsbereiche der Haltevorrichtung
mit der Vorder- und/ �oder Rückwand beabstandet von
dem Öffnungsende in der Haltevorrichtung vorliegen. Bei
dieser Variante liegen die Schwächungsbereiche bzw.
Schwächungslinien beabstandet von dem oberen Rand
bzw. der Oberkante des Öffnungsendes des Taschen-
körpers und damit oberhalb desselben vor. Bei dieser
Variante wird beobachtet, daß die Gefahr des Einreißens
des Taschenkörpers im Bereich der Schwächungs- oder
Perforationsbereiche beim Abziehen der Tasche noch-
mals verringert ist. Selbstverständlich kann der Schwä-
chungs- bzw. Perforationsbereich auch unterhalb des
Öffnungsende, z.B. eingelassen in den Taschenkörper,
vorliegen.
�[0024] Bei der in Rede stehenden Ausführungsform ist
der obere Bereich des vorderen und/�oder hinteren Strei-
fens bevorzugt über eine oder mehrere Schwächungsli-
nien mit der Haltevorrichtung, insbesondere einem quer-
verlaufenden Bügelabschnitt der Haltevorrichtung,
trennbar verbunden. Die trennbare Schwächungslinie
kann beispielsweise unmittelbar entlang der dem Öff-
nungsende zugewandten Kante der Haltevorrichtung
bzw. Bügelabschnitts dieser Vorrichtung verlaufen, kann
jedoch ebenfalls in diese eingelassen sein oder in Rich-
tung auf das Öffnungsende verschoben in dem oberen
Bereich des vorderen bzw. hinteren Streifens vorliegen.
In der Regel reicht es bereits aus, in dem oberen Bereich
von vorderem bzw. hinterem Streifen nur minimale Ver-
bindungspunkte zu belassen, die leicht zu trennen sind,
und den übrigen Bereich der Schwächungslinie bereits
vollständig durchtrennt zu haben.
�[0025] In einer bevorzugten Ausgestaltung liegen die
vorderen und hinteren Streifen verblockt, insbesondere
kaltverblockt, vor.
�[0026] Bevorzugt sind der vordere und/�oder der hinte-
re Streifen und/�oder die Haltevorrichtung im wesentli-
chen spiegelsymetrisch ausgebildet. Bei einer derartigen
Gestaltung lassen sich die beim Abziehen der Trageta-
sche von einem Taschenstapel wirkenden Kräfte am
ehesten gleichmäßig verteilen, wodurch Materialbeein-
trächtigungen und Handhabungsschwierigkeiten noch-
mals verringert werden.
�[0027] Die Griffstücke setzen in der Regel direkt am
Tragekörper, insbesondere dessen Öffnungsende, an,
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sind ferner insbesondere mit dem Taschenkörper ein-
stückig verbunden, und erstrecken sich im allgemeinen
von dem Öffnungsende weg.
�[0028] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird des weiteren gelöst durch einen Taschenstapel, um-
fassend eine Vielzahl an von in dem Stapel angeordne-
ten erfindungsgemäßen Tragetaschen gemäß der ersten
Ausgestaltung oder gemäß der zweiten Ausgestaltung,
wobei der hintere Streifen einer Tasche in dem Stapel
trennbar verbunden ist mit dem vorderen Streifen der
nachfolgenden Tasche in dem Stapel. Eine Vielzahl an
Tragetaschen im Sinne der Erfindung umfaßt beispiels-
weise Stapel mit Zehn oder mehr, insbesondere 100 oder
mehr gestapelten Tragetaschen. Selbstverständlich
kann ein Stapel auch 1000 und mehr Taschen umfassen.
Bei den erfindungsgemäßen Taschenstapeln läßt sich
somit durch das Ziehen des vorderen Streifens einer vor-
deren Tasche die dahinter liegende Tasche über die
trennbare Verbindung von hinterem Streifen der vorde-
ren Tasche mit dem vorderen Streifen der dahinter lie-
genden Tasche öffnen. Außerdem wird durch das Ziehen
an dem vorderen Streifen der vorderen Tasche die Ver-
bindung der vorderen Tasche mit der Haltevorrichtung
gelöst. Gleichzeitig oder insbesondere im Anschluß an
das Trennen der vorderen Tragetasche von der Halte-
vorrichtung wird durch weiteres Ziehen die trennbare
Verbindung zwischen dem hinteren Streifen der vorde-
ren Tasche und dem vorderen Streifen der nachfolgen-
den Tasche gelöst. Bei dem erfindungsgemäßen Ta-
schenstapel bilden die Haltevorrichtungen der Kunst-
stofftragetasche zusammen die Haltevorrichtung für die-
sen Stapel. Im allgemeinen sind die Haltevorrichtungen
aus dem gleichen Folienmaterial gefertigt wie die Ta-
schenkörper und die Griffstücke und verfügen demge-
mäß in der Regel über dieselbe Dicke und Beschaffen-
heit. Zweckmäßigerweise sind die Haltevorrichtungen in
dem Stapel verblockt.
�[0029] Erfindungsgemäß ist somit vorgesehen, daß
der hintere Streifen einer Tasche in dem Stapel trennbar
verbunden ist mit dem vorderen Streifen der nachfolgen-
den Tasche in dem Stapel an einem Streifen-�zu- �Streifen-
Verbindungsbereich, insbesondere -Verbindungspunkt.
�[0030] Hierbei zeichnen sich die erfindungsgemäßen
Taschenstapel vorzugsweise dadurch aus, daß die Hal-
tevorrichtung und die Schwächungs- und Perforations-
bereiche in der Weise ausgelegt sind, daß durch das
Ziehen des vorderen Streifens, um die vorderste Tasche
von dem Stapel zu entfernen, die Schwächungs- oder
Perforalionsbereiche dieser Tasche eher nachgeben als
die trennbare Verbindung von hinterem Streifen dieser
Tasche mit dem vorderen Streifen der nachfolgenden
Tasche.
�[0031] Dabei ist insbesondere vorgesehen, daß die
vorderen und hinteren Streifen aus dem gleichen Mate-
rial gebildet sind wie die jeweiligen Vorder- und Rück-
wände.
�[0032] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind die Vorder- und/�oder Rückwand einer er-

findungsgemäßen Tragetasche zumindest bereichswei-
se mehrlagig ausgestaltet und können beispielsweise als
Gefrier- bzw. Kühltasche verwendet werden. Vorteilhaf-
terweise liegt in einem erfindungsgemäßen Taschensta-
pel mindestens eine derartige Tragetasche vor. Vorteil-
hafterweise sind sämtliche Tragetaschen eines solchen
Taschenstapels mit derartigen Tragetaschen ausgestat-
tet. In der Regel reicht es aus, die Vorder- und/ �oder Rück-
wand zweilagig auszustatten.
�[0033] Die Haltevorrichtung des Stapels kann demge-
mäß aus einer Vielzahl an Lagen an Folienmaterial der
Vorder- und/ �oder Rückwand gebildet werden.
�[0034] Für die Anbindung des hinteren Streifens einer
Tragetasche mit dem vorderen Streifen der nachfolgen-
den Tragetasche des Taschenstapels greift man vor-
zugsweise auf ein geeignetes Haftmittel zurück. Zur Er-
höhung der Haftung ist es unter anderem auch möglich,
die Rückseite des hinteren Streifens und die Vorderseite
des vorderen Streifens der nachfolgenden Tasche zu-
mindest bereichsweise einer Coronar-�Behandlung zu
unterziehen, um sie insbesondere anschließend zusam-
menzupressen. Hierbei kann beispielsweise vorgesehen
sein, daß das Material des hinteren Streifens in eine in
dem vorderen Streifen der nachfolgenden Tragetasche
vorliegenden Einbuchtung eingedrückt ist.
�[0035] Gemäß einer weiteren Ausführungsform des
erfindungsgemäßen Taschenstapels können die vorde-
ren und hinteren Streifen der in diesem Stapel vorliegen-
den Kunststofftragetaschen, insbesondere im oberen
Bereich, miteinander verblockt, insbesondere kaltver-
blockt, sein.
�[0036] Die in dem erfindungsgemäßen Taschenstapel
vorliegenden erfindungsgemäßen Kunststofftrageta-
schen sind vorzugsweise gefertigt aus Polyolefinen wie
Polypropylen und Polyethylen sowie Copolymeren des
Polyethylens und Polypropylens, Polystyrol, Styrol�(co)
poylmeren, insbesondere ABS, ASA, SAN, MABS und
MBS, Poly�(meth)�acrylaten, Polyestern, insbesondere
Polybutylenterephthalat und Polyethylenterephthalat,
Polyurethanen, Polyphenylenethern, Polyketonen, Poly-
amiden, Polyimiden, Polyvinylchloriden, Ethylen/�Vinyla-
cetat-�Copolymeren, Polyacrylnitril, Polycarbonaten, Po-
lyoxymethylenen, Polysulfonen, Polyphenylensulfonen
sowie beliebigen Blends der vorangehenden Kunststof-
fe.
�[0037] Der vorliegenden Erfindung lag die überra-
schende Erkenntnis zugrunde, daß sich die Handhabung
und Herstellung von Taschenstapeln von Kunststofftra-
getaschen nochmals vereinfachen und zuverlässiger ge-
stalten läßt, wenn die Halte- bzw. Befestigungsvorrich-
tung nicht mehr mit den Tragegriffen bzw. Griffstücken
verbunden ist. Insbesondere kann der Taschenstapel bis
zur letzten Tasche in gleich zuverlässiger Weise aufge-
braucht werden, wodurch sich Produktausschuß noch-
mals minimieren läßt. Außerdem kann mit dem erfin-
dungsgemäßen Taschenstapel bzw. Tragetaschen das
Problem des Einreißens der Tragetaschen beim Abzie-
hen bzw. Öffnen nochmals vermindert werden. Dieser
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Aspekt ist um so bedeutsamer, als aus Gründen der Ma-
terial- und Kostenersparnis die für Kunststofftrageta-
schen zum Einsatz kommenden Folienmaterialien noch
stets immer dünner werden.
�[0038] Weitere Details und Vorteile der vorliegenden
Erfindung werden anhand der nachfolgend genannten
Abbildungen näher beschrieben. Darin zeigen

Figur 1 eine Draufsicht auf eine erfindungsgemäße
Kunststofftragetasche gemäß der ersten Aus-
gestaltung, und

Figur 2 Draufsicht auf eine erfindungsgemäße Kunst-
stofltragetasche gemäß der zweiten Ausge-
staltung.

�[0039] Figur 1 zeigt eine Draufsicht auf eine auf einem
Taschenstapel zuvorderst aufliegende Tragetasche 1.
Dieser Tragetaschentyp wird aufgrund seiner Anbrin-
gung der Griffstücke 16 und 18 an dem Taschenkörper
2 auch Hemdchen-�Tragetasche genannt. Der Taschen-
körper 2 umfaßt eine Vorderwand 4 und eine Rückwand
6 mit einem geschlossenen Bodenende 8 und geschlos-
senen Seiten 12 und 14, die im wesentlichen parallel
verlaufen. Dem Bodenende 8 gegenüberliegend befindet
sich das offene Öffnungsende 10 des Taschenkörpers
2. Das Öffnungsende 10 wird gebildet durch die oberen
Ränder bzw. Oberkanten von Vorderwand 4 und Rück-
wand 6. Die Griffstücke bzw. -laschen 16 und 18 erstrek-
ken sich weg von dem Taschenkörper 2 und sind an den
sich gegenüberliegenden Seitenrändern angeordnet. In
der Mitte zwischen den Griffstücken 16 und 18 erstreckt
sich von dem Öffnungsende 10 aus ein vorderer Streifen
20, der mit der Vorderwand 4 einstückig verbunden ist.
Ein entsprechender hinterer Streifen (nicht abgebildet)
erstreckt sich ebenfalls von der Rückwand 6 weg von
dem Öffnungsende 10 und verfügt vorzugsweise über
die gleiche Größe und Form wie der vordere Streifen 20.
Der vordere Streifen 20 sowie der hintere Streifen verfü-
gen unmittelbar benachbart zum Öffnungsende 10 über
eine Einbuchtung bzw. einen schmaleren Abschnitt 24
in Richtung des oberen Endes 34 des vorderen Streifens
20 verbreitert sich dieser Streifens zu beiden Seiten zu-
nächst wieder, um anschließend sich gleichförmig in
Richtung des oberen Endes 34 zu verdünnen. Hierbei ist
von Vorteil, wenn die Breite des oberen Endes 34 des
vorderen Streifens 20 derart gewählt wird, daß diese grö-
ßer ist als die Querausdehnung des schmalen Abschnitts
24. Besonders bevorzugt liegen die seitlichen Ausdeh-
nungspunkte 40 und 42 des oberen Bereichs 34 des vor-
deren Streifens 20 so weit auseinander, daß die von die-
sen Punkten parallel zu den Seitenwänden ausgehen-
den imaginären Linien 44 und 46 den vorderen Streifen
20 oberhalb der Einbuchtung 24 schneiden, diesen
schmalen Abschnitt 24 hingegen nicht durchlaufen, viel-
mehr seitlich außerhalb der am nächsten beieinander-
liegenden Punkte 48 und 50 dieser Einbuchtung 24 ver-
laufen. Auf diese Weise kann ein Einreißen der Vorder-

wand 4 beim Abziehen des vorderen Streifens 20 ver-
hindert werden.
�[0040] Zu der Tragetasche 1 gehört ferner eine Halte-
vorrichtung 22. Diese Haltevorrichtung setzt sich aus ei-
nem oberen Abschnitt bzw. Bügel 32 sowie rechtwinklig
in Richtung des Taschenkörpers verlaufenden Abschnit-
ten bzw. Verbindungsarmen 28 und 30 zusammen. Die-
se seitlichen Abschnitte bzw. Seitenarme sind mit der
Vorderwand 4 sowie der Rückwand 6 (nicht abgebildet)
beabstandet von den Griffstücken 16 und 18 trennbar
befestigt. Die Schwächungslinie kann hierbei in einer
Ausführungsform direkt im Bereich des Oberkantenver-
laufs des Öffnungsendes 10 liegen (nicht abgebildet),
bevorzugt befindet sich der Schwächungsbereich bzw.
die Schwächungslinie zwischen Taschenkörper und Hal-
tevorrichtung beabstandet in Richtung des oberen Stegs
32 in den Seitenarmen 28 und 30. Hierbei reicht es be-
reits aus, wenn, wie abgebildet, die Schwächungslinien
36 und 38 nur geringfügig oberhalb des Öffnungsendes
10 angeordnet sind. In einer bevorzugten Ausgestaltung
setzen diese Schwächungslinien auf einer Höhe an, auf
der der schmale Abschnitt 24 in den sich verbreiternden
Abschnitt 26 übergeht. Der obere Abschnitt 34 des vor-
deren Streifens 20 ist mit dem Bügelabschnitt 32 der Hal-
tevorrichtung 22 trennbar verbunden. In einer bevorzug-
ten Ausgestaltung erstreckt sich diese trennbare Verbin-
dung über eine Trennlinie 54 im wesentlichen quer zur
Längsachse der Tragetasche sowie über seitliche
Schwächungslinien 80 und 82, die sich von der Trennlinie
54 in Richtung auf das Öffnungsende erstrecken. Die
Trennlinie 54 kann sowohl als trennbare Schwächungs-
bzw. Perforationslinie als auch als bereits vollständig
durchtrennte Linie vorliegen. Insbesondere in letzterem
Fall sind die oberen Abschnitte 34 von vorderen und hin-
teren Streifen in einem Stapel zwecks besserer Hand-
habung zumeist kaltverblockt. Der obere Abschnitt 34
des vorderen Streifens 20 ist hierbei geringfügig einge-
lassen in den Bügelabschnitt 32 der Haltevorrichtung 22.
Die Schwächungsbereiche erstrekken sich somit über
die Abschnitte 80, 82 und gegebenenfalls 54, In einer
bevorzugten Ausführungsform verfügt die Haltevorrich-
tung 22 im Bereich der seitlichen Abschnitte bzw. Sei-
tenarme 28 und 30 über sich in Richtung des vorderen
Streifens erstreckende Ausbuchtungen 40 und 42. Diese
Ausbuchtungsbereiche eignen sich vorteilhafterweise
dazu, die Haltevorrichtung des Taschenstapels zu ver-
blocken. Weitere Verblockungsdruckpunkte können
dann, wie abgebildet, auf dem oberen Stegs 32 der Hal-
tevorrichtung 22 angeordnet sein (dargestellt durch die
Verblockungspunkte 56, 58, 60 und 62). Durch die Art
der Anbringung der Haltevorrichtung 22 an dem Ta-
schenkörper 2 bzw. dem vorderen Streifen 20 werden
zwei Öffnungen 68 und 70 geschaffen, durch die zwei
Greiffarme einer geeigneten Ständervorrichtung hin-
durchgeführt werden können, um den Taschenstapel zu
halten. Die vorangehenden Ausführungen betreffend die
Haltevorrichtung 22 und den vorderen Streifen 20 gelten
in gleicher Weise für den hinteren Streifen und die Hal-
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tevorrichtung.
�[0041] Eine zweite Ausgestaltung der erfindungsge-
mäßen Tragetasche bzw. des erfindungsgemäßen Ta-
schenstapels findet sich in Figur 2 abgebildet.
�[0042] Diese zweite Ausgestaltung 1’ unterscheidet
sich von der ersten Ausgestaltung 1, wie in Figur 1, wie-
dergegeben, allein dadurch, daß die seitlichen Abschnit-
te 28’ und 30’ der Haltevorrichtung 22’ nicht mehr in das
obere Öffnungsende 10 des Taschenkörpers 2 münden,
sondern jeweils trennbar mit dem vorderen Streifen 20
verbunden sind, und zwar in der Weise, daß noch stets
zwei Durchgriffsöffnungen 68’ und 70’ verbleiben, durch
die Greiffarme einer Ständervorrichtung geführt werden
können. Diese seitlichen Abschnitte bzw. Seitenarme 28’
und 30’ münden bevorzugt in sich gegenüber liegenden
Bereichen des vorderen Streifens 20, die sich an den
schmalen Abschnitt 24 anschließen. Auch bei dieser
zweiten Ausgestaltung ist der schmale Bereich 24 be-
vorzugt unmittelbar benachbart zum Öffnungsende 10
angeordnet. Die Schwächungsbereiche bzw. -linien 72
und 74 zwischen den seitlichen Abschnitten bzw. Seiten-
armen 28’ und 30’ der Haltevorrichtung 22’ befinden sich
bevorzugt im Bereich des Randverlaufs des vorderen
Streifens 20. In einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind die Seitenarme 28’ und 30’ bzw. die
Schwächungsbereiche bzw. -linien 72 und 74 in einem
Abschnitt des vorderen Streifens 20 angebracht, der au-
ßerhalb der bereits zu Figur 1 erläuternden imaginären
Linien 44 und 46 liegt. Die vorangehenden Ausführungen
betreffend den vorderen Streifen 20 der zweiten Ausge-
staltung 1’ und dessen Zusammenspiel mit der Haltevor-
richtung gelten in gleicher Weise für den hinteren Streifen
(nicht abgebildet) und die Haltevorrichtung.
�[0043] Der erfindungsgemäße Taschenstapel, exem-
plarisch an der ersten Ausgestaltung 1 einer erfindungs-
gemäßen Tragetasche gemäß Fig. 1 dargestellt, kann in
der Weise bedient werden, daß zunächst von der oben
aufliegenden Tragetasche 1 der vordere Streifen 20 im
oberen Abschnitt 34 über die trennbaren Abschnitte 80
und 82 sowie gegebenenfalls auch 54 von der Haltevor-
richtung 22 entfernt wird. Gegebenenfalls ist bei bei-
spielsweise Kaltverblockung der oberen Bereiche von
vorderen und hinteren Streifen eines Stapels zunächst
der vordere Streifen von dem hinteren Streifen zu tren-
nen. Durch weiteres Abziehen des vorderen Streifens 20
geben als nächstes die Schwächungslinien 36 und 38
nach, so daß sich die Vorderwand 4 von der Haltevor-
richtung 22 löst. Durch noch weiteres Abziehen des vor-
deren Streifens 20 lösen sich auch die entsprechenden
Schwächungslinien zwischen der Rückwand 6 und der
Haltevorrichtung. Noch weiteres Abziehen des vorderen
Streifens 20 setzt die trennbare Verbindung zwischen
den hinteren Streifen der vorderen Tasche 1 und dem
vorderen Streifen der nachfolgenden Tasche des Ta-
schenstapels zunächst unter Spannung und führt so-
dann zur Trennung. Hierfür ist jedoch eine gewisse Kraft
aufzubringen, die zunächst dazu führt, daß die nachfol-
gende Tasche sich öffnet, Auf diese Weise entfällt auto-

matisch ein Entzwirbeln aneinander haftender dünner
Folienwände. Dadurch daß die Haltevorrichtung der Tra-
getaschen verblockt ist, verbleiben nach dem Abreißen
individueller Tragetaschen auf der Spendervomchtung
für den Taschenstapel.
�[0044] Ersichtlich zeichnen sich sowohl die erste Aus-
gestaltung als auch die zweite Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Tragetasche bzw. der erfindungsgemä-
ßen Taschenstapel dadurch aus, daß zwischen der Hal-
te- bzw. Befestigungsvorrichtung 22 und den Trage-
schlaufen bzw. Griffstücken 16 und 18 keine über einen
Schwächungsbereich deren Bestandteile trennbare Ver-
bindung besteht.
�[0045] Die in der vorstehenden Beschreibung, in den
Ansprüchen sowie in den Zeichnungen offenbarten
Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln als auch
in jeder beliebigen Kombination für die Verwirklichung
der Erfindung in ihren verschiedenen Ausführungsfor-
men wesentlich sein.

Bezugszeichenliste

�[0046]

1 erste Ausgestaltung einer Tragetasche
1’ zweite Ausgestaltung einer Tragetasche
2 Taschenkörper
4 Vorderwand
6 Rückwand
10 offenes Öffnungsende
16 Griffstück
18 Griffstück
20 vorderer Streifen
22 Haltevorrichtung
24 schmaler Abschnitt
26 verbreiterter Abschnitt
28 seitlicher Verbindungsann
28’ seitlicher Verbindungsarm
30 seitlicher Verbindungsarm
30‘ seitlicher Verbindungsarm
32 Bügel
34 oberes Ende des vorderen Streifens
36 Schwächungslinie
38 Schwächungslinie
40 Ausbuchtung
42 Ausbuchtung
44 imaginäre Linie
46 imaginäre Linie
48 Eckpunkt
50 Eckpunkt
54 Trennlinie
56 Verblockungspunkt
58 Verblockungspunkt
60 Verblockungspunkt
62 Verblockungspunkt
68, 68 Durchgriffsöffnung
70, 70’ Durchgriffsöffnung
72 Schwächungslinie
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74 Schwächungslinie
80 seitliche Trennlinie des oberen Abschnitts des

vorderen Streifens
82 seitliche Trennline des oberen Abschnitts des

vorderen Streifens

Patentansprüche

1. Kunststofftragetasche für Taschenstapel, umfas-
send eine Vorderwand und eine Rückwand, wobei
die Vorder- und Rückwand einen Taschenkörper de-
finieren mit einem im wesentlichen geschlossenen
Bodenende und zumindest bereichsweise geschlos-
senen Seiten und einem zumindest bereichsweise
offenen, dem Bodenende gegenüberliegenden Öff-
nungsende, zwei voneinander beabstandete Griffs-
tücke, und mindestens eine Haltevorrichtung für die
Tragetasche, wobei die Vorderwand einen vorderen
Streifen aufweist, der sich zwischen den zwei Griff-
stücken weg von dem Öffnungsende erstreckt, wo-
bei die Rückwand einen hinteren Streifen aufweist,
der sich zwischen den zwei Griffstücken weg von
dem Öffnungsende erstreckt, und wobei die Vorder-
wand und/ �oder die Rückwand jeweils über das zwi-
schen den zwei Griffstücken befindliche Öffnungs-
ende von Vorder- oder Rückwand mit der Haltevor-
richtung über mindestens einen Schwächungs- oder
Perforationsbereich trennbar verbunden sind.

2. Kunststofftragetasche nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß  der vordere und/�oder der hin-
tere Streifen jeweils über das zwischen den zwei
Griffstücken befindliche Öffnungsende von Vorder-
oder Rückwand mit der Haltevorrichtung über min-
destens einen Schwächungs- oder Perforationsbe-
reich trennbar verbunden ist.

3. Kunststofftragetasche nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, daß
die Haltevorrichtung mindestens zwei seitliche Ver-
bindungsabschnitte zum Taschenkörper und einen
diese Verbindungsabschnitte verbindenden Bügel-
abschnitt aufweist, wobei der vordere und/�oder der
hintere Streifen zwischen zwei seitlichen Verbin-
dungsabschnitten vorliegen und mit dem Bügelab-
schnitt trennbar verbunden sind.

4. Kutststofftragetasche für Taschenstapel, umfas-
send eine Vorderwand und eine Rückwand, wobei
die Vorder- und Rückwand einen Taschenkörper de-
finieren mit einem im wesentlichen geschlossenen
Bodenende und zumindest bereichsweise geschlos-
senen Seiten und einem zumindest bereichsweise
offenen, dem Bodenende gegenüberliegenden Öff-
nungsende, zwei voneinander beanstandete Griffs-
tücke, und mindestens eine Haltevorrichtung für die
Tragetasche, wobei die Vorderwand einen vorderen

Streifen umfaßt, der sich zwischen den zwei Griffs-
tücken weg von dem Öffnungsende erstreckt, wobei
die Rückwand einen hinteren Streifen umfaßt, der
sich von zwischen den zwei Griffstücken weg dem
Öffnungsende erstreckt, und wobei die Haltevorrich-
tung an mindestens einem Verbindungsabschnitt
über mindestens einen Schwächungs- oder Perfo-
rationsbereich trennbar mit dem vorderen und/�oder
hinteren Streifen verbunden vorliegt.

5. Kunststofftragetasche nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, daß
die Haltevorrichtung an mindestens drei beabstan-
deten Verbindungsabschnitten über Schwächungs-
oder Perforationsbereiche trennbar mit dem vorde-
ren und/ �oder hinteren Streifen verbunden vorliegt.

6. Tragetasche nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die trennbare Verbindung zwischen dem vorderen
Streifen und der Haltevorrichtung und/ �oder dem hin-
teren Streifen und der Haltevorrichtung und/�oder
dem Öffnungsende von Vorder- und/�oder Rückwand
mit der Haltevorrichtung über mindestens eine
Schwächungs- oder Perforationslinie bewerkstelligt
wird.

7. Tragetasche nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
der vordere und/�oder der hintere Streifen an dem
dem Öffnungsende gegenüberliegenden Bereich
mit der Haltevorrichtung trennbar verbunden ist bzw.
sind.

8. Haltevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Haltevorrichtung zusammen mit dem vorderen
und/ �oder hinteren Streifen und dem Öffnungsende
mindestens zwei, insbesondere symmetrische, Hal-
teöffnungen bildet.

9. Tragetasche einem der vorangehenden Ansprüche
4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß
die Haltevorrichtung zusammen mit dem vorderen
und/ �oder hinteren Streifen mindestens zwei, insbe-
sondere symmetrische, Halteöffnungen ausbildet.

10. Tragetasche nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß  zumin-
dest ein Abschnitt von vorderem und/�oder hinterem
Streifen quer zur Längsachse der Tragetasche
schmaler dimensioniert ist, als ein sich mittelbar oder
unmittelbar in Richtung weg von dem Öffnungsende
erstreckender Abschnitt von vorderem oder hinte-
rem Streifen.

11. Tragetasche nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daß
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der schmale Abschnitt des vorderen und/ �oder hinte-
ren Streifens benachbart ist zum Öffnungsende.

12. Tragetasche nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, daß  zwei Verbindungs-
abschnitte der Haltevorrichtung mit dem vorderen-
und/ �oder hinteren Streifen sich oberhalb des schma-
len Abschnitts befinden und daß der dritte
Verbindungsabschnitt .an dem dem Öffnungsende
gegenüberliegenden Bereich von vorderem und/
oder hinterem Streifen vorliegt.

13. Tragetasche nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Schwächungs- oder Perforationsbereiche der
Haltevorrichtung mit der Vorder- und/�oder Rück-
wand im Bereich des Öffnungsendes vorliegen.

14. Tragetasche nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Schwächungs- oder Perforationsbereiche der
Haltevorrichtung mit der Vorder- und/�oder Rück-
wand beabstandet von dem Öffnungsende, insbe-
sondere in der Haltevorrichtung, vorliegen.

15. Tragetasche nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
der vordere und/�oder der hintere Streifen und/�oder
die Haltevorrichtung im wesentlichen spiegelsym-
metrisch ausgebildet sind.

16. Tragetasche nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Griffstücke sich von dem Öffnungsende weg er-
strecken.

17. Taschenstapel, umfassend eine Vielzahl an von in
einem Stapel angeordneten Tragetaschen gemäß
einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der
hintere Streifen einer Tasche in dem Stapel trennbar
verbunden ist mit dem vorderen Streifen der nach-
folgenden Tasche in dem Stapel.

18. Taschenstapel nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, daß
der hintere Streifen einer Tasche in dem Stapel
trennbar verbunden ist mit dem vorderen Streifen
der nachfolgenden Tasche in dem Stapel an einem
Streifen-�zu-�Streifen- �Verbindungsbereich, insbe-
sondere -Verbindungspunkt.

19. Taschenstapel nach Anspruch 17 oder 18, dadurch
gekennzeichnet, daß
die Haltevorrichtung und die Schwächungs- und
Perforationsbereiche in der Weise ausgelegt sind,
daß durch das Ziehen des vorderen Streifens, um
die vorderste Tasche von dem Stapel zu entfernen,
die Schwächungs- oder Perforationsbereiche dieser

Tasche eher nachgeben als die trennbare Verbin-
dung von hinterem Streifen dieser Tasche mit dem
vorderen Streifen der nachfolgenden Tasche.

20. Taschenstapel nach einem Ansprüche 17 bis 19, da-
durch gekennzeichnet, daß
die vorderen und hinteren Streifen aus dem gleichen
Material gebildet sind wie die jeweiligen Vorder- und
Rückwände.

21. Taschenstapel nach einem der Ansprüche 17 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Vorder- und/�oder Rückwand mindestens einer
Tragetasche zumindest bereichsweise mehrlagig
ausgestaltet ist bzw. sind.

22. Taschenstapel nach einem der Ansprüche 17 bis 21,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Haltevorrichtung des Stapels eine Vielzahl an
Lagen an Folienmaterial der Haltevorrichtungen von
Vorder- und/ �oder Rückwand umfaßt.

23. Taschenstapel nach einem der Ansprüche 17 bis 22,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Haltevorrichtungen von Vorder- und/�oder Rück-
wand, insbesondere mehrfach, verblockt sind.

24. Taschenstapel nach einem der Ansprüche 17 bis 23,
dadurch gekennzeichnet, daß
der hintere Streifen einer Tragetasche mit dem vor-
deren Streifen der nachfolgenden Tragetasche des
Taschenstapels mit einem Haftmittel verbunden ist.

25. Taschenstapel nach einem der Ansprüche 17 bis 24,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Rückseite des hinteren Streifens und die Vorder-
seite des vorderen Streifens der nachfolgenden Ta-
sche zumindest bereichsweise einer Coronar-
Bchandlung unterzogen worden sind.

26. Taschenstapel nach einem der Ansprüche 17 bis 25,
dadurch gekennzeichnet, daß
das Material des hinteren Streifens in eine in dem
vorderen Streifen der nachfolgenden Tragetasche
vorliegenden Einbuchtung eingedrückt ist.

27. Taschenstapel nach einem der Ansprüche 17 bis 26,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Tragetaschen gefertigt sind aus Polyolefinen wie
Polypropylen und Polyethylen sowie Copolymeren
des Polyethylens und Polypropylens, Polystyrol,
Styrol�(co)�poylmeren, insbesondere ABS, ASA,
SAN, MABS und MBS, Poly�(meth)�acrylaten, Poly-
estern, insbesondere Polybutylenterephthalat und
Polyethylenterephthalat, Polyurethanen, Polyphe-
nylenethern, Polyketonen, Polyamiden, Polyimiden,
Polyvinylchloriden, Ethylen/ �Vinylacetat-�Copolyme-
ren, Polyacrylnitril, Polycarbonaten, Polyoxymethy-
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lenen, Polysulfonen, Polyphenylensulfonen sowie
beliebigen Blends der vorangehenden Kunststoffe.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 86 �(2)
EPÜ.

1. Kunststofftragetasche für Taschenstapel, umfas-
send
eine Vorderwand und eine Rückwand, wobei die
Vorder- und Rückwand einen Taschenkörper defi-
nieren mit einem im wesentlichen geschlossenen
Bodenende und zumindest bereichsweise geschlos-
senen Seiten und einem zumindest bereichsweise
offenen, dem Bodenende gegenüberliegenden Öff-
nungsende, zwei voneinander beabstandete Griffs-
tücke und mindestens eine Haltevorrichtung für die
Tragetasche, wobei die Vorderwand einen vorderen
Streifen aufweist, der sich zwischen den zwei Griff-
stükken weg von dem Öffnungsende erstreckt, wo-
bei die Rückwand einen hinteren Streifen aufweist,
der sich zwischen den zwei Griffstücken weg von
dem Öffnungsende erstreckt, und wobei die Vorder-
wand und/ �oder die Rückwand jeweils über das zwi-
schen den zwei Griffstücken befindliche Öffnungs-
ende von Vorder- oder Rückwand mit der Haltevor-
richtung über mindestens einen Schwächungs- oder
Perforationsbereich trennbar verbunden sind, wobei
der vordere und/ �oder der hintere Streifen jeweils
über das zwischen den zwei Griffstücken befindliche
Öffnungsende von Vorder- oder Rückwand mit der
Haltevorrichtung über mindestens einen Schwä-
chungs- oder Perforationsbereich trennbar verbun-
den ist, dadurch gekennzeichnet, daß
die Haltevorrichtung mindestens zwei seitliche Ver-
bindungsabschnitte zum Taschenkörper und einen
diese Verbindungsabschnitte verbindenden Bügel-
abschnitt aufweist, und wobei der vordere und/ �oder
der hintere Streifen zwischen zwei seitlichen Verbin-
dungsabschnitten vorliegen und mit dem Bügelab-
schnitt trennbar verbunden sind.

2. Haltevorrichtung nach einem der Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß  die Haltevorrichtung
zusammen mit dem vorderen und/�oder hinteren
Streifen und dem Öffnungsende mindestens zwei,
insbesondere symmetrische, Halteöffnungen bildet.

3. Kunststofftragetasche für Taschenstapel, umfas-
send eine Vorderwand und eine Rückwand, wobei
die Vorder- und Rückwand einen Taschenkörper de-
finieren mit einem im wesentlichen geschlossenen
Bodenende und zumindest bereichsweise geschlos-
senen Seiten und einem zumindest bereichsweise
offenen, dem Bodenende gegenüberliegenden Öff-
nungsende, zwei voneinander beanstandete Griffs-
tücke, und mindestens eine Haltevorrichtung für die
Tragetasche, wobei die Vorderwand einen vorderen

Streifen umfaßt, der sich zwischen den zwei Griffs-
tücken weg von dem Öffnungsende erstreckt, wobei
die Rückwand einen hinteren Streifen umfaßt, der
sich von zwischen den zwei Griffstücken weg dem
Öffnungsende erstreckt, und wobei die Haltevorrich-
tung an mindestens einem Verbindungsabschnitt
über mindestens einen Schwächungs- oder Perfo-
rationsbereich trennbar mit dem vorderen und/�oder
hinteren Streifen verbunden vorliegt, dadurch ge-
kennzeichnet, daß
die Haltevorrichtung zusammen mit dem vorderen
und/ �oder hinteren Streifen mindestens zwei Halte-
öffnungen ausbildet.

4. Tragetasche nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß
die Haltevorrichtung zusammen mit dem vorderen
und/ �oder hinteren Streifen mindestens zwei symme-
trische Halteöffnungen ausbildet.

5. Kunststofftragetasche nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, daß
die Haltevorrichtung an mindestens drei beabstan-
deten Verbindungsabschnitten über Schwächungs-
oder Perforationsbereiche trennbar mit dem vorde-
ren und/ �oder hinteren Streifen verbunden vorliegt.

6. Tragetasche nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß  die trenn-
bare Verbindung zwischen dem vorderen Streifen
und der Haltevorrichtung und/�oder dem hinteren
Streifen und der Haltevorrichtung und/ �oder dem Öff-
nungsende von Vorder- und/�oder Rückwand mit der
Haltevorrichtung über mindestens eine Schwä-
chungs- oder Perforationslinie bewerkstelligt wird.

7. Tragetasche nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der vorde-
re und/�oder der hintere Streifen an dem dem Öff-
nungsende gegenüberliegenden Bereich mit der
Haltevorrichtung trennbar verbunden ist bzw. sind.

8. Tragetasche nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß  zumin-
dest ein Abschnitt von vorderem und/�oder hinterem
Streifen quer zur Längsachse der Tragetasche
schmaler dimensioniert ist, als ein sich mittelbar oder
unmittelbar in Richtung weg von dem Öffnungsende
erstreckender Abschnitt von vorderem oder hinte-
rem Streifen.

9. Tragetasche nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, daß
der schmale Abschnitt des vorderen und/ �oder hinte-
ren Streifens benachbart ist zum Öffnungsende.

10. Tragetasche nach einem der Ansprüche 3 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, daß
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zwei Verbindungsabschnitte der Haltevorrichtung
mit dem vorderen- und/�oder hinteren Streifen sich
oberhalb des schmalen Abschnitts befinden und daß
der dritte Verbindungsabschnitt an dem dem Öff-
nungsende gegenüberliegenden Bereich von vorde-
rem und/�öder hinterem Streifen vorliegt.

11. Tragetasche nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Schwächungs- oder Perforationsbereiche der Hal-
tevorrichtung mit der Vorder- und/�oder Rückwand
im Bereich des Öffnungsendes vorliegen.

12. Tragetasche nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, daß
die Schwächungs- oder Perforationsbereiche der
Haltevorrichtung mit der Vorder- und/�oder Rück-
wand beabstandet von dem Öffnungsende, - insbe-
sondere in der Haltevorrichtung, vorliegen.

13. Tragetasche nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß  der
vordere und/�oder der hintere Streifen und/ �oder die
Haltevorrichtung im wesentlichen spiegelsymme-
trisch ausgebildet sind.

14. Tragetasche nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß  die
Griffstücke sich von dem Öffnungsende weg erstrek-
ken.

15. Taschenstapel, umfassend eine Vielzahl an von
in einem Stapel angeordneten Tragetaschen gemäß
einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der
hintere Streifen einer Tasche in dem Stapel trennbar
verbunden ist mit dem vorderen Streifen der nach-
folgenden Tasche in dem Stapel.

16. Taschenstapel nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, daß
der hintere Streifen einer Tasche in dem Stapel
trennbar verbunden ist mit dem vorderen Streifen
der nachfolgenden Tasche in dem Stapel an einem
Streifen-�zu-�Streifen- �Verbindungsbereich, insbe-
sondere -Verbindungspunkt.

17. Taschenstapel nach Anspruch 15 oder 16, da-
durch gekennzeichnet, daß
die Haltevorrichtung und die Schwächungs- und
Perforationsbereiche in der Weise ausgelegt sind,
daß durch das Ziehen des vorderen Streifens, um
die vorderste Tasche von dem Stapel zu entfernen,
die Schwächungs- oder Perforationsbereiche dieser
Tasche eher nachgeben als die trennbare Verbin-
dung von hinterem Streifen dieser Tasche mit dem
vorderen Streifen der nachfolgenden Tasche.

18. Taschenstapel nach einem Ansprüche 15 bis 17,

dadurch gekennzeichnet, daß
die vorderen und hinteren Streifen aus dem gleichen
Material gebildet sind wie die jeweiligen Vorder- und
Rückwände.

19. Taschenstapel nach einem der Ansprüche 15
bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß
die Vorder- und/�oder Rückwand mindestens einer
Tragetasche zumindest bereichsweise mehrlagig
ausgestaltet ist bzw. sind.

20. Taschenstapel nach einem der Ansprüche 15
bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß
die Haltevorrichtung des Stapels eine Vielzahl an
Lagen an Folienmaterial der Haltevorrichtungen von
Vorder- und/ �oder Rückwand umfaßt.

21. Taschenstapel nach einem der Ansprüche 15
bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß
die Haltevorrichtungen von Vorder- und/�oder Rück-
wand, insbesondere mehrfach, verblockt sind.

22. Taschenstapel nach einem der Ansprüche 15
bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß
der hintere Streifen einer Tragetasche mit dem vor-
deren Streifen der nachfolgenden Tragetasche des
Taschenstapels mit einem Haftmittel verbunden ist.

23. Taschenstapel nach einem der Ansprüche 15
bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß
die Rückseite des hinteren Streifens und die Vorder-
seite des vorderen Streifens der nachfolgenden Ta-
sche zumindest bereichsweise einer Coronar-�Be-
handlung unterzogen worden sind.

24. Taschenstapel nach einem der Ansprüche 15
bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß
das Material des hinteren Streifens in eine in dem
vorderen Streifen der nachfolgenden Tragetasche
vorliegenden Einbuchtung eingedrückt ist.

25. Taschenstapel nach einem der Ansprüche 15
bis 24, dadurch gekennzeichnet, daß
die Tragetaschen gefertigt sind aus Polyolefinen wie
Polypropylen und Polyethylen sowie Copolymeren
des Polyethylens und Polypropylens, Polystyrol,
Styrol�(co)�poylmeren, insbesondere ABS, ASA,
SAN, MABS und MBS, Poly�(meth)�acrylaten, Poly-
estern, insbesondere Polybutylenterephthalat und
Polyethylenterephthalat, Polyurethanen, Polyphe-
nylenethern, Polyketonen, Polyamiden, Polyimiden,
Polyvinylchloriden, Ethylen/ �Vinylacetat-�Copolyme-
ren, Polyacrylnitril, Polycarbonaten, Polyoxymethy-
lenen, Polysulfonen, Polyphenylensulfonen sowie
beliebigen Blends der vorangehenden Kunststoffe.
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